
 

 

         Besonderer Nachweis mit Sperrvermerk 
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An: 
Huber Automotive AG - 2. Anleihegläubiger-

versammlung 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München  

Deutschland 

Telefax: +49 (0) 89 889 690 633 oder  

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

 

 
 

Huber Automotive AG 

Mühlhausen im Täle, Deutschland 

 
bis zu EUR 25.000.000,00 6,00 % Inhaberschuldverschreibung 2019/2024 

ISIN: DE000A2TR430/ WKN: A2TR43 
 

BESONDERER NACHWEIS MIT SPERRVERMERK 
(von der Depotbank auszufüllen) 

zur zweiten Gläubigerversammlung 

am Freitag, den 3. Mai 2024, um 14:00 Uhr 
 
1. Hiermit bestätigen wir, dass am heutigen Tag in dem für 

_______________________________________________________________________ 

(Name/Firma und Adresse des Anleihegläubigers) 

 

bei uns bestehenden Depot _____________ / _____________ Stück Schuldverschreibun-
gen der ISIN DE000A2TR430 bis zu EUR 25.000.000,00 auf den Inhaber lautende Schuld-
verschreibungen 2019/2024 der Huber Automotive AG mit Sitz in Mühlhausen im Täle, 
(„Schuldverschreibungen“) mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000,00 – d. h. insge-
samt Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von EUR _______________ – gutge-
schrieben sind. 

 
2. Wir bestätigen hiermit, dass wir die unter Ziffer 1 genannten Schuldverschreibungen bis 

zum 3. Mai 2024 um 24:00 Uhr, gesperrt halten werden. 

_______________________________________________________________________ 

(Name/Firma und Adresse der depotführenden Bank) 

 

_________________________________ _________________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift Depotbank) 

 

 

(Stempel der depotführenden Bank) 
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Auch Anleihegläubiger, die bereits an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben, 
müssen - um ihre Stimmrechte aus den Schuldverschreibungen in der zweiten Gläubigerversamm-
lung ausüben zu können - einen (neuen) besonderen Nachweis mit einem (neuen) Sperrvermerk 
einreichen.  
 
Der besondere Nachweis mit Sperrvermerk ist spätestens bis zum Einlass zur Gläubiger-
versammlung nachzuweisen. 
 

Der besondere Nachweis mit Sperrvermerk muss bestätigen, dass die Schuldverschreibun-
gen während der gesamten zweiten Gläubigerversammlung im Depot gesperrt sind. 


